
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §4 (1),§2 (4) und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 (1) BauGB vom 26.08.22 bis 19.09.22  
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Lehmrade (Stand 15.02.2023)                        1 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ist unter der Ziffer 6 in 
der Begründung berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gewässerunterhaltungsverband 
Hellbach-Boize gegen die 1. Änderung des B-Planes Nr. 4 keine Hinweise 
und Bedenken vorzubringen hat, da Verbandsgewässer nicht betroffen sind. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom Deutschland GmbH 
gegen die 1. Änderung des B-Planes Nr. 4 keine Bedenken hat. Die Hinweise 
werden beachtet. 
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Die Auflistung wird zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung zur Bekämpfung des Knöterich-Bestandes innerhalb des 
Plangeltungsbereiches wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. Die Ausbreitung des Knöteriches 
außerhalb des Campingplatzes bzw. entlang der L 287 ist der Gemeinde 
Lehmrade sowie der Stadt Mölln bekannt. Sowohl die Gemeinde Lehmrade 
als auch die Stadt Mölln bemühen sich, Maßnahmen durchzuführen um die 
Knöterich-Bestände zu bekämpfen.  
 
 
Die Bemerkung bezüglich des ehemaligen Kioskgebäudes im Westen wird 
zur Kenntnis und ist bei der Durchführung des Bebauungsplanes zu 
berücksichtigen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebäudemanagement SH keine 
Einwände zur Planung erhebt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Direktion 
Bundesbereitschaftspolizei durch die Planung nicht berührt werden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Landwirtschaftskammer 
S-H keine Bedenken bzw. Änderungswünsche zur Planung besteht. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ist unter der Ziffer 7 in 
dem Ursprungsplan sowie der Begründung enthalten und berücksichtigt . 
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Die Stellungnahme und die Hinweise der Forstbehörde werden zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone GmbH gegen die 
Planung keine Einwände geltend macht. 
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Zu 1.: Die Anbauverbotszone, wenn sie innerhalb des Plangeltungsbereiches 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 liegt, wird in der Planzeichnung 
dargestellt. 
 
Die unter 2. gegebenen Hinweise werden in der Begründung aufgeführt. 
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Die Punkte 3, 4, 5 und 6 werden entsprechend in die Begründung 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Die notwendigen Schallschutzmaßnahmen sind  bei der Aufstellung 
des Ursprungsplanes ermittelt worden. Diese werden auch durchgeführt, 
wenn die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 angewendet wird. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird  zur Kenntnis genommen, dass die Schleswig-Holstein Netz AG 
gegen die Planung keine Bedenken hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Gudow keine 
Bedenken gegen die Planung bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Besenthal 
keine Bedenken gegen die Planung bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der DWD keine Einwände gegen die 
Planung hat. 
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Zu Punkt A.: Es handelt sich hier um die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 der Gemeinde Lehmrade und nicht um den Bebauungsplan Nr. 10. 
Wenn es Planungsergänzungen geben müsste innerhalb des 
Bebauungsplanes Nr. 10, so sind sie in dem Planverfahren dieses 
Bebauungsplanes durchzuführen nicht in der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4. Die Gemeinde lässt innerhalb dieser Änderung 
Nutzungen zu die möglich sind auf Sondergebieten von Campingplätzen, 
Wochenendplatz und Campinghäusern. Grundsätzlich ist der Campingplatz 
insgesamt nicht vorgesehen für private Wohnhäuser. Wenn die vorhandenen 
Häuser so genutzt werden wie es das zuständige Gesetzt zulässt, dann hat 
die Gemeinde dagegen keine Bedenken. Planerisch ist das Sondergebiet 
kein Wohngebiet. Die Forderung ist daher für die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 nicht berechtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt B.: Die Rechtsgrundlage, das Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchzuführen, ist zulässig. Es werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Die Landesverordnung für Camping- und Wochenendplätze vom 30. 
Mai, die am 1. September 2022 in Kraft getreten ist, wird bei der 
Durchführung des Bebauungsplanes allumfänglich beachtet. 
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Fachdienst Brandschutz 

 
Die Anmerkungen des Brandschutzes werden entsprechend in die 
Begründung aufgenommen. 
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Fachdienst Naturschutz 

Abs. 1: Die Gemeinde kann nicht über den Bebauungsplan regeln zu 
welchem Zeitpunkt was zu räumen ist. Dies ist über eine vertragliche 
Regelung zwischen der Fachbehörde und dem Campingplatzbetreiber nur 
möglich. Der Bebauungsplan stellt die planerischen Ziele der Gemeinde dar 
und diese geht davon aus, dass die Fachdienste des Kreises als auch die 
Betreiber des Campingplatzes sich an die Festsetzungen dieses 
Bebauungsplanes halten. 
 
Abs. 2: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Die Festsetzung zur „privaten Grünfläche“, hier „Gehölz- und Baumgruppen 
aus standortheimischen Gehölzen“ wird als Ausgangszustand für die 
Eingriffe im Bereich der geplanten Feuerwehrzufahrt herangezogen. Flächen 
mit Gehölz- und Baumgruppen aus standortheimischen Gehölzen gehören 
zur „Flächen mit besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt“. Gem. dem 
gemeinsamen Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume und des Innenministeriums vom 01.01.2014 
„Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ sind 
für Eingriffe auf solchen Flächen zusätzlich zum Ausgleich bei „Flächen mit 
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz“ ein Ausgleich in Verhältnis 1 zu 
2, das heißt insgesamt ein Ausgleich in Verhältnis 1:2,3 für die 
wassergebundenen Feuerwehrzufahrt anzusetzen ist. Die Begründung wird 
entsprechend überarbeitet. 
 
Abs. 3: Der erforderliche Ausgleich erfolgt auf dem anerkannten Ökokonto 
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Schmilau (Aktenzeichen: 
420-28/31.1106). Das Ökokonto umfasst das Flurstück 237, Flur 2 der 
Gemarkung Schmilau.  
Der Nachweis wird der UNB vor Inkrafttreten der 1. Änderung des B-Planes 
Nr. 4 vorgelegt. 
 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
Städtebau und Planungsrecht 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die IHK bezüglich der Planung keine 
Bedenken erhebt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadt Mölln keine 
Bedenken gegenüber der 1. Änderung des B-Planes Nr. 4 bestehen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ziele der Raumordnung der 
Planungsabsichten nicht entgegen stehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


